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Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Niedere Börde

Aufgrund § 10 i. V. m. §§ 8, 45 Abs. 2 Ziffer 1 des Kommunalverfassungsge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA 
S. 288) in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat der Gemein-
de Niedere Börde in seiner Sitzung am 04.06.2019 folgende „Zweite Sat-
zung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Niedere Börde“ vom 
30.09.2014, zuletzt geändert durch die „Erste Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Niedere Börde“ vom 31.03.2015 beschlossen:

Artikel I
Änderung der Hauptsatzung

1. In § 3 Abs. 2 wird die Zahl „9“ durch die Angabe „9c“ und die Angabe 
„S 6“ durch die Angabe „S 8b“ ersetzt.

2. In § 6 Abs. 1 Nr. 2 werden nach dem Wort „Bauausschuss“ das Wort 
„Finanzausschuss“ angefügt.

3. In § 7 Abs. 1 Nr. 4  wird die Angabe „S 7“ durch die Angabe „S 9“ 
ersetzt. 

4. § 21 Abs. 6 erhält folgende neue Fassung:
 „Die Schaukästen der Gemeinde befinden sich an folgenden Standor-

ten:
 Ortsteil Groß Ammensleben Zentraler Platz, 
 Ortsteil Dahlenwarsleben Eichplatz

 Ortsteil Gersdorf  Dorfstraße an der Bushaltestelle
 Ortsteil Vahldorf Bauernstraße 3, 
  neben dem Gemeindehaus
 Ortsteil  Gutenswegen Groß Ammensleben Weg, 
  Bushaltestelle
 Ortsteil Jersleben Schulstraße an der Bushaltestelle
 Ortsteil Klein Ammensleben Krugstraße 10, Gemeindehaus
 Ortsteil Meseberg Winkel 1, Gemeindehaus
 Ortsteil Samswegen 1. Kommunikationsweg, 
      vor der Grundschule  

 2. Friedensallee“

Artikel II
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
 

Niedere Börde, den 04.06.2019

Müller
Bürgermeister

Genehmigungsvermerk:
Die Zweite Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Niedere Börde vom 04.06.2019 wurde mit Verfügung des Landkreises 
Börde vom 11.07.2019, Aktenzeichen 30.10.GNB.2019.2.Ä.HS, genehmigt.
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Beschluss Nr. 35/3/2019 
zur Bestätigung des Entwurfes über den B-Plan 

für das Flurstück 12 /199 in der Flur 8 von Groß Ammensleben

Der Gemeinderat Niedere Börde hat in seiner Sitzung am 04.06.2019 den 
Beschluss zur Bestätigung des Entwurfes des B-Planes für das Flurstück 
12 /199 in der Flur 8 von Groß Ammensleben gefasst und zur öffentlichen 
Auslegung bestimmt.
Jedermann kann den Entwurf über den B-Plan  für das Flurstück 12/199 
in der Flur 8 von Groß Ammensleben, einschließlich seiner Begründung, 
sowie der zusammenfassenden Erklärungen bei der Gemeinde Niedere 
Börde, Gemeindeentwicklung, Große Straße 9/10, 39326 Niedere Börde OT 
Groß Ammensleben, in der Zeit vom 26.08.2019 bis zum 27.09.2019 wäh-
rend der Dienstzeiten des Amtes einsehen und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen. Hinweise, Anregungen, Ergänzungen oder Bedenken zum Plan 
werden während der Auslegungsfrist von der Verwaltung der Gemeinde 
Niedere Börde, Gemeindeentwicklung entgegen genommen. Nicht B-Plan 
bezogene Anregungen … werden im Bauleitverfahren nicht berücksichtigt. 
Nicht fristgemäß vorgebrachte Stellungnahmen bleiben bei der Abwägung 
zur Beschlussfassung ebenfalls unberücksichtigt.

Der Planbereich ist im untenstehenden Kartenausschnitt dargestellt. 

Niedere Börde, am 15.07.2019

Müller
Bürgermeister 

Dienstzeiten:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.45 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 

Lageplan
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Satzungsbeschluss 
zur Abrundungssatzung „Rosenweg“ Groß Ammensleben  Flur 8, Flurstück 12/79 

(neu nach Zerlegung 459/460 und 461)

Der Gemeinderat Niedere Börde hat in seiner Sitzung am 04.06.2019 
den Beschluss zur Abrundungssatzung „Rosenweg“ Groß Ammensleben, 
Flurstück 12/79 (neu nach Zerlegung 459/460 und 461)  in der Flur 8 von 
Groß Ammensleben, bestehend aus der Planzeichnung, dem Textteil, ein-
schließlich der gegebenen Hinweise, Anregungen und Ergänzungen aus 
der öffentlichen Auslegung und deren Abwägung, gemäß § 10 Bau GB, als 
Satzung beschlossen.

Jedermann kann die Abrundungssatzung einschließlich seiner Begründung, 
sowie der zusammenfassenden Erklärungen nach § 10 a Abs. 1 Bau GB bei 
der Gemeinde Niedere Börde, Gemeindeentwicklung, Große Straße 9/10, 
39326 Niedere Börde OT Groß Ammensleben, während der Dienstzeiten 
des Amtes einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Planbereich ist im untenstehenden Kartenausschnitt dargestellt. 

Niedere Börde, am 15.07.2019

Müller
Bürgermeister 

Dienstzeiten:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.45 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr 

Lageplan
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Satzungsbeschluss zur Abrundungssatzung 
Nr. 05/3 „Kirchplatz“ Groß Ammensleben Flur 4 Flurstück 242/64

Der Gemeinderat Niedere Börde hat in seiner Sitzung am 04.06.2019 
den Beschluss zur Abrundungssatzung Nr 05/3 „Kirchplatz“ Groß Am-
mensleben, Flur 4 , Teilstück aus dem Flurstück 242/64, bestehend aus 
der Planzeichnung, dem Textteil, einschließlich der gegebenen Hinweise, 
Anregungen und Ergänzungen aus der öffentlichen Auslegung und deren 
Abwägung, gemäß § 10 Bau GB, als Satzung beschlossen.

Jedermann kann die Abrundungssatzung einschließlich seiner Begründung, 
sowie der zusammenfassenden Erklärungen nach § 10 a Abs. 1 Bau GB bei 
der Gemeinde Niedere Börde, Gemeindeentwicklung, Große Straße 9/10, 
39326 Niedere Börde OT Groß Ammensleben, während der Dienstzeiten 
des Amtes einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Planbereich ist im untenstehenden Kartenausschnitt dargestellt. 

Niedere Börde, am 15.07.2019

Müller
Bürgermeister 

Dienstzeiten:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.45 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr ------------------------------

Lageplan
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Satzungsbeschluss zur Abrundungssatzung 
„Dorfstraße“ Meseberg  Flur 3 Flurstück 580/213

Der Gemeinderat Niedere Börde hat in seiner Sitzung am 04.06.2019 den 
Beschluss zur Abrundungssatzung „Dorfstraße“ Meseberg, Teilstück aus 
dem Flurstück 580/213  in der Flur 3 von Meseberg, bestehend aus der 
Planzeichnung, dem Textteil, einschließlich der gegebenen Hinweise, 
Anregungen und Ergänzungen aus der öffentlichen Auslegung und deren 
Abwägung, gemäß § 10 Bau GB, als Satzung beschlossen.

Jedermann kann die Abrundungssatzung einschließlich seiner Begründung, 
sowie der zusammenfassenden Erklärungen nach § 10 a Abs. 1 Bau GB bei 
der Gemeinde Niedere Börde, Gemeindeentwicklung, Große Straße 9/10, 
39326 Niedere Börde OT Groß Ammensleben, während der Dienstzeiten 
des Amtes einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.

Der Planbereich ist im untenstehenden Kartenausschnitt dargestellt. 

Niedere Börde, am 15.07.2019

Müller
Bürgermeister 

Dienstzeiten:
Montag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Dienstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 17.45 Uhr
Mittwoch  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Donnerstag  09.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 15.45 Uhr
Freitag  09.00 – 12.00 Uhr ------------------------------

Lageplan
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 auch in der Gemeindeverwaltung erhältlich

Redaktion/Bezug: Sachbearbeiter Zentraler Dienst, Herr Jürgen Werner

Internet:  Veröffentlichung unter www.niedere-boerde.de/amtsblatt

Teilnehmergemeinschaft   Tangerhütte, 13.06.2019
der Flurbereinigung Lüderitz-Forst BAB A14
Vorstand

Flurbereinigung Lüderitz-Forst BAB A14, Landkreis Stendal und Börde
Gemarkung: Lüderitz, Schernebeck, Uchtdorf, Windberge, Ottersburg, Colbitz, Burgstall, Cröchern und Dolle

Einladung zur Teilnehmerversammlung

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Lüde-
ritz-Forst BAB A14 lädt hiermit die am Verfahren beteiligten Grundstücks-
eigentümer und Erbbauberechtigten oder ihre gesetzlichen Vertreter und 
Bevollmächtigten sowie die Nutzungsberechtigten zu einer

Teilnehmerversammlung

am Mittwoch, den 28.08.2019
um 18:00 Uhr

in den Mehrzweckraum der Gemeinde Lüderitz,
Anschrift: Tangermünder Strasse 43 (An der Turnhalle) in Lüderitz

ein.

Tagesordnung:
– Begrüßung, Beschlussfähigkeit, Ladung, Tagesordnung
– Vorstellung des bisherigen Vorstands
– Bericht des Vorstands
– Bericht des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

Mitte

– Bericht der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt
– Nachwahl zum Vorstand der Teilnehmergemeinschaft
– Diskussion

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemeinschaft. Er soll das 
volle Vertrauen der Teilnehmer besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass 
sich möglichst viele Teilnehmer an der Nachwahl des Vorstandes beteili-
gen.

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und deren Stell-
vertreter wurden mit je 5 festgelegt. Die Nachwahl ist erforderlich, weil 
derzeit 3 Posten nicht besetzt sind.

Der Vorstand würde sich freuen, Sie als Teilnehmer zahlreich zu dieser 
Veranstaltung begrüßen zu können.

gez. Wilhelm v. Carlowitz
Vorsitzender des Vorstandes der
Teilnehmergemeinschaft Lüderitz-Forst BAB A14


